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Satzung zur Änderung der Masterprüfungsordnung  
für den Studiengang Information Technology  

an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe (MPO Information Technology) 
 

vom 21. Februar 2012 
 

Auf  Grund  des  §  2  Abs.  4  und  des  §  64  Abs.  1  des  Gesetzes  über  die  
Hochschulen  des Landes  Nordrhein-Westfalen  (Hochschulgesetz  -  HG)  vom  31.  
Oktober  2006  (GV.  NRW. S. 474),  zuletzt  geändert  durch  Gesetz  vom  08.  Ok-
tober  2009  (GV.  NRW.  S. 516),  hat  die Hochschule Ostwestfalen-Lippe die fol-
gende Satzung erlassen:  
 
Artikel I  
 
Die Masterprüfungsordnung für den Studiengang Information Technology an der 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe (MPO Information Technology) vom 20. August  
2010 (Verkündungsblatt  der Hochschule Ostwestfalen-Lippe 2010/Nr. 27) wird wie 
folgt geändert: 
 
1. 
§ 11 Abs. 2 wird um folgenden Satz 2 ergänzt: 
 
(Wiederholungs-)Prüfungen können auch an einer Partnerhochschule abgelegt wer-
den. Dabei gelten die Prüfungsbedingungen und Verfahrensregelungen der Partner-
hochschule, die das Modul/Fach anbietet. 
  
2. 
§ 13 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
(3) Form und Umfang der studienbegleitenden Prüfungen sind in den §§ 16 bis 19 a  
festgelegt.  Der  Prüfungsausschuss  legt  in  der  Regel  zu  Beginn  der  Lehrveran-
staltung die Prüfungsform und im Fall einer Klausurarbeit deren Bearbeitungszeit im 
Benehmen mit den Prüfenden für alle Prüflinge der jeweiligen Prüfung verbindlich 
fest. 
  
3. 
§ 15 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 
(2) Der Prüfungsausschuss legt die Prüfungstermine fest und gibt sie rechtzeitig vor- 
her – in der Regel mindestens sieben Wochen vor dem Tag des jeweiligen Prüfungs-
zeitraums – bekannt.  
 
 
4. 
§ 24 Abs. 2, wird um einen neuen Satz 4 ergänzt: 
 
Mindestens  eine  oder  einer  der Prüfenden  muss  dem  Kreis  der  hauptberufli-
chen  Hochschullehrerinnen  und  Hochschullehrer  angehören,  die  in  dem  Studi-
engang  lehren. 
  
 



Artikel II  
 
Diese  Satzung  tritt  mit  Wirkung  vom  01.04.2012  in  Kraft.  Sie  wird  im Verkün-
dungsblatt der Hochschule Ostwestfalen-Lippe veröffentlicht.  
 
Diese  Satzung  wird  nach  Überprüfung  durch  das  Präsidium  der  Hochschule  
Ostwestfalen-Lippe  und  auf  Grund  des  Beschlusses  des  Fachbereichsrats  des  
Fachbereichs Elektrotechnik und Technische Informatik vom 08. Februar 2012 aus-
gefertigt.  
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